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1. Der Vareln trägt den Namen „bernelo e\."

2. Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Köln eingeiragen. Der Verein hat
seinen Sitz in Beralsch Glagbach,

2. Des Geschäflsjahr des Vereins isi das Kalenderjahr.

\. Zwack des Vereins ist die Trägerschaft von Öflenen Ganztsuschulen sowie
anderer ergänzender intichtängen (im Weiteren BETRIEBE genannt) auf der
Grundlage folgender pädagogischer sowie überdieordneler Ziele:

in Umfeld ger Kinder

- Ganzlagsängebote unler dem gemeinsamen Dach Schule
. Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Mehr Zeit für Bildung, Erziehung und Begleitung
- Unterstützung von Ellem und allen anderen Bedleitern der Kinder bei der

Verfolgung der untenstehenden Erziebungs- und Bildungsziele

Für die Kinder selbst:

.. siärkung der ganzheitlichen Persönlichkeiisentwickiung,
“  karziehung zur Selbsiveraniwortung und Beziehungs- und

Kooperationsiählckeit,
- Erziehung zum modernen, auigeklärten Menschen mit

Veraniwortungsbewusstsein für die Weit und die Naiur,
- Förderung der Sozlalkompeienz! gemeinsam lernen, assen, splelen sowie
. äAngsüreles, soziales Lemen.

2. Der Salzungszweck wird insbesondere durch Angebote der
außerunterrichllichen Persöntichkalts- und Ideritkätsentwicklung von Kindern,
‚Jugendlichen und Ihren Famillen verwirklicht. Der Salzungszweck wird
verwirklicht durch die Gestaltung des außerunlerrichtlichen Angehotes einer
“srundschule. Dazu gehören Projekle aus den Bersichen Neturwissenschaft,
halerel, plastisches Gestalten, Werken, Musik, Tanz, Thsaler, Sport, Yooa,

Zrispannung ung Sprache.

Bei der Ausgestaltung eines vieliältigen Freizeit und Pörderangebois werden
nach Möglichkeit und Bedar Angebote anderer Träger {wie Sportverein und
Musikschule) einbezogen.

5. Der Verein sirebt die Trägerschaft des „außerunterichlichen Angebots der
KGS Frankenforst” an.

4. Der Verein kann sich an anderen Einrichtungen beteiligen oder auch solche
selbst gründen, sofern dies seinem Saizungszweck enispricht.

5. Der Verein ist selbsülos (Allg; er verfolgt nicht in erster Linie
sigenwirischafliche Zwecke, Mitte! des Vereins dürfen nur für die



satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keins Barson durch
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder dureh
unverhällniermäßig hohe Vergütungen begünsügt werden.

G. Die Mitglieder der Vereinsorgane haben Anspruch auf Erseiz der ihnen
eniständenen  nolwendigen Ausladen und Aufwend ungern. Für den
Zeitaufwand dar Milslleder ger Vereinsorgene kann HE
vilgliegerverssrmmlung eine in Ihrer Höhs angemessene Vergütung
beschlefen,

7. Der Verein isiberelt, Ergebnisse seiner Arbeit Interessierten zur Ver ÄÜuaung zu
steilen,

i. Der Verein verfolgt im Rahmen des vorsiehenden Vereinszweckes
ausschließlich und unmitielber gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitis ‚Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (88 52 fl. AO} In
der jeweils gülligen Fassung.

z&, Der Verein ist selbstlos iaüg, er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirischaftliche Zwecke.

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die salzundsmäßigen Zwecke verwende!
werden.

A, Die Mitglieder des Vereins dürfen in dieser nigenschaft keine Zuwendungen
aus Mitteln des Vereins erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhälinie mälkig hohe
Vergiftungen begünstigt werden.

Die Milglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflös ung gas \Wereine
keinen Antelldes Vereinsvermögens.

i Mitgiieder des Vereins {ordenlliche Wilglleder) sollten in der Regel sein:
a. je ein gewählter Milarbeiterverireier der Betriebe des Vereine
b. je ein gewähltes Mitglied der Fördervereine der Betriebe

a. Ge jeweiligen Leiter der Betriebe (bei einer OGS sind das regelmäßlie
der Sschulleiisr/die Schulleiterin und die Leitung des
außerunterfiehtlichen Angebotes)

ü der Vorstand des Vereins.

E. Veilere Mitglieder des Vereins können interessierie Personen unter
Anerkennung dieser Safzung und Erklärung der Unterstützung der in den 88 2
und 3 genannten Zwecke werden.

3. Über die Aufnahme von interessierten Personen in den Verein enischeldet der
Vorstand nach Vorlage eines schriftlichen Aufnahmeantrags.



-&-

A, Nie Mitgliedschaft der Personen, die qua Ihrer Rolle/Funktion Mliglieder sind,

endet mit Auflösung des ÄAnslellungsvertrages bzw. Ihrer Rolle/Funktion. Die
Fortsetzung der Mitgliedschaft isi auf Antrag möglich.

5 Die Mitgliedschaft endet im Übrigen durch Ausftritt, Ausschluss oder Tod; im
Falle einer juristischen Person such durch deren Löschung aus dem Regisier,
ner Aust ist dem Vorsiena schriälich mitzuisilen und kann nur mit

einmonaliger Frist auf den Beginn des folgenden Geschäflsiähres erloligen.
Bei Vorliegen eines wichügen Grundes (z. BE. Umzug) kann mit einer Frist von
3 Monalen zum Ends eines Quarlals gekündigt werden.

En Wenns ein Miiglied gegen aie Zlele und Interessen des Vereins schwerwlegend

versioßen hal ocer trolz Mahnung mi dem Beitrag im Kobckstand bleibt, so
kann es auf Beschluss Ges Vorsiarndes mil solertiger \Wirkung ausgeschlossen
werden.

F. Das Prinzip der Seibsiverantworlung und des Kooperalionsverständnisses
ües Vereins als Träger von Einrichtungen beding! eine aktive Beteiligung aller
Milglieder arı den Belangen des Vereins. Dieses beinffi sowohl das schulische

eben sowie Beteiligung an Sachfragen bzw. sachlichen Grundlagen, deren
Bearbeitung und Gesiakung die Tragfähickeit der Schule gewährleisten.

Auigabe der Mitglieder let daher gie Förderung der Gemeinschaft durch
Miiwirkung an der Vereinsarbeit.

i. Ne Mitghedschäfl Ist beifausirei, Kin Förderbeitrag kann Trei vereinbart
werden. Außerdem kann eine gezielle Förderung einzelner Beiriebe Über
jeweils eigene Fördervereins erfolgen.

2. Der Verein „Derpeio eV. ermälk seine Mittel wa durch Zuweisungen von

Behörden, durch Förderhellräge und Spenden Oritier.
2. Die Beiriebe können bei Bedarf zusätzliche Beiräge für saizungsuemäße

Aktiviiälen erheben.

\. Organe des Vereins sind

° ie Miligliederversammiung,
‘s der Vorstand

&. Darüber hinaus wergen tolgende Gremien gebiiget
ale Betriebsgremien
die Arbeliskreise,

3. Die Organe und Gremien geben sich jeweils eine Geschäfisordnung, mil
weicher sie ihre  Aufgabenverteilung und die  einzuhaltenden
Verfahrensabläufe besürnmen,



1. Die Miigliederversammlung is! das obersta beschlussfassende Örgan des
Vereins. Sie entscheidet unter andsrem über

a. Gle Aufgaben und Täligkelisfelder des Vereins,
n. die Wahl und Entlastung des Vorslandes,
©. den jährlichen, vom Worsiand vorzulegenden Haushalleplan und

„ahresabschlues,

ü. die zu erhebenden Beiträge,
5. Salzungsänderungen, Änderung des Vereinszwecks,

die Geschäftsordnung des Vorstands sowie
g. die Auflösung des Vereins.

#. Die Miigliederversammmlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen.
Wellere  Miigliederversemmlungen sind einzuberufen, wenn es das
Vereinsinteresse erfordert oder wern die zinberifung von einem Driiiel der
Miiglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich verlangt wird.

=. Die Einberufung der Mitgliederversammlung eriolgt schrifllich durch den
Vorstand unter Mittellung der Tagesordnung und Wahrung einer
Zinladungsfrist von mindestens zwei Wochen, in äringenden Fällen einer
Wache. Jedes Miiglied hat eine Stimme. Anträge von Mitgliedern, die noch auf
die endgülige Tagesordnung gesetzt werden sollen, müssen 14 Tage bzw.
bei kürzerer Einberufung 7 Tage vor der Versammlung dem Vorstand
schriflich bekanni gegeben werden. Sie sind spätestens eine Woche vor der
Miigliederversammlung an die Mitglieder zu übermitteln.

4. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand geleitet.
=. Jede salzungsgemäß eingeladene Mitgliederversammlung Ist beschlussfählg.
©. Sofern nichts anderes bestimmt Ist, fasst die Mitgliederversammlung Ihre

eschlüsse mit einfacher Mehrheit, Bei Sümmengielchheit gi ein Antrag als
abgelehnt. Miiglieder können, falle Sie an einer Mitgliederversammlung nicht
persönlich ieiinehimen, Ihre Stimme vor der Viglederversammlung schriftlich
gegenüber einem  Vorstandsmiglisq abgeben. Eine Übertragen Ga des
Sümmrechts auf eine andere Person kann nicht eriolgen.

7. Zur Beschlussfassung über die Entlastung des Vorsiandes sind der
Milgliederversemmlung insbesondere der Jahresabschluss und der
„anresbericht schrifllich vorzulegen. Zur Prüfung der Rechnungsführung wähl
sie zwei Kassenprüfer oder -prüferinnen, die nicht dem Vorstand angehören
cürfen, Diese haben jederzeit das Recht, die Buchführu Nu zu prüfen und der
Milglladerversammmilung hierüber Bericht zu erstatlen. Vor der umlastung des
Vorstandes muss der Mitgliederversammlung der Prüfungsbericht vorgelact
wergen.

&. Üher die Miiglied siversäfimlung und die von Ihr gefassier Beschlüsse ist eine
Niederschrift zu ferigen, die von dem jeweiligen Versammlungsleiter oder der
„leiterin sowie dem oder der Proiokollführenden der sitzung zu unterzeichnen
ist,



1. Der Vorstand im Sinne von & Z6 BGB besteht aus 3 Milgliedem {ordentliche

Millglieder).
mines  diesar  Mliglieder wird won Ger Milgliederversammlung als

Jorstandevorsiizende/t, zwei Miigieder werden als  siellverireiende

Vorsfizende Ggewähl, Jeweils zwei orgenlliche Miglieder des Vorstandes
vertreien den Verein gemeinsam; davon ist ein Milgliec der/die Vorsitzende’
oder einfe siellverreiengelt Vorelizendel

Der Vorstand kann wellere Vorsiendsmiglieder konpüsren, Koopilerle
Vorstandsmiclieder haben als solches kein Stimmrecht und sind in
Außenverhälinle nicht varlrelingsbefugt.

2. Gem Vorstand obliect die gerichtliche und außergerchtliche \Wertreiuna des
Verena, Er führt die laufenden Geschäfle des Vereins und verwaliei das

Vermögen. Er halinsbesondere folgende Aufgaben:

® die Ausführung der Beschlüsse der Milgliederversammiung,
s Ersiellung des Jahresabschlusses,
« en Abschluss und die Kündigung von Arbelltsverträgen,

s den Ausschluss von Mitgliedern,

« die Anmietung von Geschäfls- und Beiriebsräumen sowie
» Besiätigung der Geschäftsordnungen der Gremien.

Der Vorstand U seine Tällckelt ehrenamtlich aus. Er kann einen Dritten zur

Ausführung von einzelnen Geschäften der laulenden Verwaliung beauftragen
(Geschäftsführer).

2. Ne Geschäftsführung kann auch von einem Vorstandemitglted übernommen
werden (geschäftsführengder Vorstand). Die Geschäflsführungsaufgeben sind
dann gemäß einer Siellenbeschreibung  Tesizunallen und werden
enisprechend vergütet.

3. [He Vorselendermiiglieder werden von ger Milgliederversarmmilung für die Daue:
von drei Jahren einzeln gewählt. In den Vorstand gürlen nur Vereinsmiigliecder
aewähli werden.

A, Bis zur Beslälgung aurch die Miiglecerversammlung des Vereins „berpeio
eV“ nehmen die enisandlen  Milglieder ces Vorstandes an gen
Vorsiandssiizungen beratend iel.

Die Wiederwahl isi zulässig. Nach Alblauf ihrer regulären Ariszer bleiben die
Vorsiandemügieder so large im Ami, bie Ihre jeweilllgen Nachfolger gewählt
eing und Ihr Ant antreten können. Die Abweahl der Vorstandsmitglieder durch

die Mitgliederversammlung ist möglich.

5. Vorsiandssizungen finden nach Beaan stall Zu den Vorstendssiizungen
iaden der oder die Vorsitzende, bei Verhinderung in dringenden Fällen auch
der oder die siellvertretiendein  Vorsitizendeln ein. Der Vorstand si

beschlussfählg, wenn alle Vorsiandsmitglieder satzungsgemäfß eingeladen
wurder und mindestens drei Miiglieder anwesend sind.

7. Für besondere Zwecke kann der Vorstand sachversiäöndide Personen mit
beratender Siimme hinzuziehen.

8. Der Vorstand fassi Beschlüsse mit einfacher IMehrheii der anwesenden

Vorstandsmitglieder. Bei Simmengleichheit enischeidei die Stimme des/der



Vorstandsvorsitzenden. Vorstandsbeschlüsse können auch per Fax oder E-
Mail gefasst werden.

S. Beschlüsse der Betriebsgremien, die mit % Melirheii gefasst! werden, werden
mit bindendern Vorschlagsreckt in der nächsten Vorstandssitzung behandelt.

ı0.Der Verein schlieii aus, dass der Vorstand im Schadensfall (auch bei
»ahrläseigkelt) in enge Haftung genommen wird.

11.188 ordentlichen Miiglieder des Vorslandes sind von der Beschränkung nach
& 181 BGB befreit.

“. Die Deitiehsgreimien sind das jeweils Zentrale Meinungshildungsorgen für alle
Fragen eines Bölrlebs, Sie erwelterlen jeweils die Geschäftsführung, beraten
den Vorstand und erarbeiten Beschlussvorlagen für diesen. Sie gewährleisten
die Verbindung zwischen allen Teilen eines Beirieks wie zB. dem
außerunterrichilichen Angebot an der KGS  Frankenforsi und ihrer
Ülnrichtungen und koordinieren sie im Sinne eines ganzheitlichen Systems.
Im Außenverhältnis sind Betriebsgremien nicht vertreiungsberechtigt.
„is Beinebsgremien berichteien der Jahresmitgliederversammlung über Ihre
Tatigkeil,

2. Die Beiriebsgremien werder In der Regel in jedem Beirieb gebildet. Für die
einzelnen Beiriebsgremien ist jeweils ein Vorstand zuständig. Die
Zuständigkeii wird im Vorstand bestimmt Sie bestehen aus mindestens 3,

höchstens 7 Mitgliedern. im außerunterrichtliichen Angebet an der KGS
Frankenlorsi seizi sich das Beiriebsgremium zus jeweils einem Vorstand,
einern Verireier der Schulpflegschaft, einem Mitglied der Lehrerkonferenz,
einem Miarbeller ges außerunlerwichilichen Angebots und einem
Zhervertreter des sußerunlerrichtlichen Angebeis zusammen. Beschlüsse
werogen mit % Mehrheii der anwesenden Milglieder oelassi.

2. le Mitglieder der Beifiebsgremien werden gemäß Wahlmyihmus der
Funktionen bzw. auf 2 Jahre gewählt.

4. Wellers Einzelhellen Insbesondere hinsichtich der Aufgabenverteilung und
ger In den Beiriebsgremien einzuhallenden Verfehrensabläufe regelt eine
enisprechende Geschäflserdnung.

©. He Beiniebsgremien irelen außeralb der Schulferien alle zwei Monate

zusammen. Die Siizungen der Beiriebsgremlen werden durch den jeweils
zuständigen Vorstand eingeladen und oslefler. Die weitere Tellnahme ÜUriter
ahne eigenes Stimmrecht ist möglich und wird vom Vorstand entschladen.

&. Über die Sitzungen der neirlebsgremien und der won Ihren verfassten
Beschlussvoriagen ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem jeweiligen
Versammlundsieller oder der -leiterin sowie dem oder der Protokallführenden

der Sitzung zu unterzeichnen ist

& 10 Arbeltskreise

1. Arbeitskreise können bei Bedarf vom Vorstand gebildet werden.



8.

>. in den Arbeltskreisen arbeiten in der Regel jeweils Verireter der Beiriebe,
Lehrer/pädagogischen Miterbeiter und Elternschafl/Erziehungsberechtigien
zusammen. Aus den Arbeltskreisen wird In der Regel jeweils ein Vertreter in

die Berelchsgremien enisendt, dessen Entschließungen und Vorlagen fachlich
vorbereilei werden.

3, De Mitglieder der Arbeitskreise werden vom Vorsiand bestelll. Die Verireler
der Arbeiskreise in den Bereichsgremien werden vorm Vorstand besiällgt.

A [Ne Arbeitskreise stehen grundsätzlich allen an der Mitarbeit Inieressierten
Angehörigen der Schulgerneinschatl offen.

1, Der Haushaltsplan enthält alle geplanten Einnahmen und Ausgaben nach
kaufmännischen Grundsätzen. Der Haushaltsplan ist die Grundlage der

GSeschäflstührung.
> Der Jahresabschluss wird vom Vorsiand innerhalb der geseizlich

vorgeschriebenen Frist erstelll,

1. Für Salzungsänderungen lei eine Mehrheit von zwei Üriteln der in der
Mitgliederversammlung anwesenden Vereinsmligleder erforderlich. Über
Satzungsänderungen darf nur dann abgestimmt werden, wenn auf die zu
ändernden  Saizungsbestimmungen bereits in der Einladung Zur
IMitgllederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der
bisherige ale auch der vorgesehene neue Satzungsiext beigefügt worden
wären,

>. Satzungsänderungen, die von Aufsichis-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus
formalen Gründen verlangt werden, können auch durch Vorstandsbeschluss
gefassi werden. In diesem Fall müssen die Satzungsänderungen Gen

Vereinsmitglledem vom Vorstand umgehend schrillich milgeieill werden.

i. Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, lei eine Mehrheit von zwei Örkteln

der in der Mitgliederversammlung anwesenden Milglieder erforderlich. Über
die Auflösung des Vereins darf nur dann abgestimmt werden, wenn dieser
Tadesordnungspunkt in der Einladung zur  Miigliederversammlung
angekündigt und eine besondere Einladungsfrist von mindestens vier Wochen
eingehalten wurde.

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall fällt das Vermögen des Vereins
an die Stadt Bergisch Gladbach zwecks Verwendung für Aktivitäten im
Bereich der freien Jugendhilfe,



nensberg, den 14.05.2012

Milgiieger,
Alexandre Werner Tor

Ar. Barbare Vol- Peters

Frank Lohse

Hang iseurg Jaspers
‚Jens Fuchs

Brot, Div, Klaus A Peisers

keiner Tor

Kulh Annen


